
              
            Abschrift 

                Satzung der Verdienstmedaille 
          des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes e.V. 

 
 

1. Die Verdienstmedaille des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes e.V. (OFV-
Verdienstmedaille) wird vom Vorsitzenden des Verbandes verliehen. Die 
Aushändigung der Auszeichnung erfolgt durch den Verbandsvorsitzenden. Dieser 
kann die Aushändigung einem seiner Vertreter oder einem 
Kreisverbandsvorsitzenden übertragen. 

 
2. Die OFV-Verdienstmedaille wird in zwei Stufen - .Silber und Gold - verliehen. 

 

3. Die OFV-Verdienstmedaille in Gold und Silber hat einen Durchmesser von 30 mm 
und wird an einem blau-roten Band getragen. Die Schauseite trägt das 
Landeswappen (das 1. und 4. Feld die ammerschen Balken, das 2. und 3. Feld das 
Delmenhorster Steckkreuz) und die Umschrift „OLDENBURGISCHER 
FEUERWEHRVERBAND E.V.", die Rückseite ,,FÜR VERDIENSTE UM DAS 
FEUERLÖSCHWESEN", umrahmt mit einem Eichenlaubkranz. 

 

4. Zur OFV-Verdienstmedaille wird eine Bandschnalle und eine Anstecknadel jeweils 
in Silber oder Gold ausgehändigt. 

 

5. Die OFV-Verdienstmedaille in beiden Stufen wird am Tage der Verleihung am 
Bande an der linken Brustseite getragen. Danach wird sie zur Uniform als 
Bandschnalle an der linken Brusttasche 1 cm über der Brusttasche und zum 
Zivilanzug als Anstecknadel am linken Rockaufschlag getragen. 

 

6. Vorschlagsberechtigt für die Verleihung sind die verbandsangehörigen 
Kreisfeuerwehrverbände nach einem entsprechenden Beschluss ihres 
geschäftsführenden Vorstandes sowie der geschäftsführende Vorstand des 
Oldenburgischen Feuerwehrverbandes. 

 

7.      Über Anträge zur Verleihung der OFV-Verdienstmedaille entscheidet: 

 
a) der OFV-Verbandsvorstand für die OFV-Verdienstmedaille in Gold; 
b) der geschäftsführende OFV-Vorstand für die OFV-Verdienstmedaille in Silber. 

 

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Verabschiedung durch die Vertreterversammlung des 
Oldenburgischen Feuerwehrverbandes e.V. in Kraft. 
 
Beschlossen durch einstimmigen Beschluss der OFV-Vertreterversammlung am 07. Mai 

1988. 

 

          Für die Richtigkeit der Abschrift: 
 
          gez. Christian Rhein 
          Verbandsgeschäftsführer 
          Oldenburg, 28.07.2018 
 

 


